
.

ceänderte Verwaltungsstellungnahme zum BW 1.10 (Pendlerparkplatz) unter ,,11. Be-
gründung", Punkt 4.5.2 c) des Stadtratsbeschlusses ,,Stellungnahme der Stadt Erlan-
gen" vom 19-05,2010:

c) BW 1.10

Die Anlage eines Pendlefparkplatzes an der Autobahnanschlussstelle ,tErlangen-
Frauenaurach" wjrd begrüßt. Es ist allerdings jn Abstimmung mit der Stadt Erlangen zu prü-

fen, ob sich dle Lage des Parkplatzes und seine Zufahrt optimieren lassen

Sollte es bei der in den Planunterlagen dafgestellten Lage am ölfentlichen Feld- und Wald-
weg bleiben, ist zu gewährleisten, dass ejne Ubefahrung durch den landwldschaftlichen
Ve.kehr technisch möglich bleibt und auch ein Durchfahrtsrecht für diesen vorhanden ist

Der Parkplau wid weit überwiegend von Nutzern aus dem Stadtgebiet Herzogenaurach und

so gut wje gar nicht von Erlanger Nutzern in Anspruch genommen werden Daher muss der

Unterhalt unbedingt, wie im Bauwerksveizelchnis angegeben, von der Stadt Herzogenau-

rach oder von einem anderen Kostenträger, nlcht aber von def Stadt Erlangen übernommen

wefden. Dies ist eitsprechend sicher zu stellen.
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